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Privater Gestaltungsplan „Giessen“ 
und Zonenplanänderung 
Genehmigung 
 
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat 
mit Beschluss Nr. 0683/15 vom 9. Juni 
2015 verfügt: 
Der private Gestaltungsplan „Giessen“, 
welchem der Gemeinderat Dübendorf 
mit Beschluss vom 2. Februar 2015 
zugestimmt hat, und die Zonenplanän-
derung, welche der Gemeinderat Dü-
bendorf mit Beschluss vom 2. Februar 
2015 festgesetzt hat, werden geneh-
migt. 
 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 
Tagen beim Baurekursgericht des Kan-
tons Zürich, 8090 Zürich, schriftlich Re-
kurs erhoben werden. Die in dreifacher 
Ausführung einzureichende Rekursschrift 
muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist beizulegen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen 
und, soweit möglich, beizulegen. Materi-
elle und formelle Entscheide des Baure-
kursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegen-
de Partei zu tragen. 
 
Die Akten liegen während der Re-
kursfrist vom 19. Juni 2015 bis und mit 
20. Juli 2015 im Stadthaus Dübendorf, 
Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf, bei der 
Stadtplanung (Büro 211/212) auf und 
können zu den ordentlichen Öffnungs-
zeiten des Stadthauses eingesehen 
werden. Sie sind auch auf der Internet-
seite http://www.duebendorf.ch unter 
„Aktuelles“ verfügbar. 

Dübendorf, 19. Juni 2015 
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